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2170A -1-A " 

Verordnung 
über die Festsetzung der Regelsätze 
nach dem Bundessozialhilfegesetz 

Vom 29. Juni 1993 

Auf Grund des § 22 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und 
Abs.4 des Bundessozialhilfegesetzes, zuletzt geän
dert durch Art. 7 des Gesetzes zur Umsetzung 
des Föderalen Konsolidierungsprogramms vom 
23. Juni 1993 (BGEl I S . 944) , erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Die Staatsregierung setzt durch Rechtsver
ordnung die Höhe der Regelsätze fest. 

(2) Abweichend hiervon können örtliche Träger 
durch Verordnung örtliche Regelsätze festsetzen , 
wenn durch ein Gutachten, das dem Stand der Wis
senschaft entspricht, der Nachweis erbracht ist, 
daß die tatsächlichen Lebenshaltungskosten und 
die örtliche Preisentwicklung eine abweichende 
RegeIsa tzfestsetzung rechtfertigen. 

(3) lÖrtliche Regelsätze, die zum 1. Juli 1992 die 
vom Staatsministerium für Arbeit, Familie und 
Sozialordnung nach Art. 16 des Gesetzes zur Aus
führung des Bundessozialhilfegesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 21. September 1982 
(BayRS 2170-1-A) festgesetzten Beträge überstie
gen, können durch Verordnung übergangsweise bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Regelsatz den ört
lichen Regelsatz erreicht hat, bis zur Hälfte des 
jeweiligen Anpassungsprozentsatzes des Regelsat
zes erhöht und festgesetzt werden. 2Das gleiche gilt 
für Regelsätze, die im vorangegangenen Jahr nach 

Absatz 2 festgesetzt wurden und deren Festsetzung 
im Folgejahr nicht mehr nach Absatz 2 erfolgt. 

§ 2 

(1) Die seit dem 1. Juli 1992 geltenden Regelsätze 
für den Haushaltsvorstand bis zu einer Höhe von 
524,- DM erhöhen sich 

1. ab 1. Juli 1993 um 5,- DM, 

2. ab 1. Januar 1994 um 5,- DM. 

(2) Die seit dem 1. Juli 1992 geltenden Regel
sätze für den Haushaltsvorstand ab einer Höhe von 
525 ,- DM erhöhen sich 

1. ab 1. Juli 1993 um 6,- DM, 

2. ab 1. Januar 1994 um 5,- DM. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1993 in Kraft. 

(2) § 2 tritt mit Ablauf des 30. Juni 1994 außer 
Kraft. 

München, den 29. Juni 1993 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 
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1102-4- F 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Entschädigung 
der Mitglieder der Staatsregierung 
bei amtlicher Tätigkeit außerhalb 

des Sitzes der Staatsregierung 

Vom 29. Juni 1993 

Auf Grund des Art. 12 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der 
Staatsregierung (BayRS 1102-1-S), geändert durch 
Art. 56 Abs. 2 des Gesetzes vom 10. Mai 1990 (GVBI 
S.122), erläßt das Bayerische Staatsministerium 
der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Entschädigung der Mit
glieder der Staatsregierung bei amtlicher Tätigkeit 
außerhalb des Sitzes der Staatsregierung (BayRS 
1102- 4- F) wird wie folgt geändert : 

§ 1 Abs. l Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,,1. ein Tagegeld in entsprechender Anwendung des 
Art. 9 des Bayerischen Reisekostengesetzes 
(BayRKG)," . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1993 in Kraft. 

München , den 29 . Juni 1993 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georg von Wal den f eIs , Staatsminister 
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